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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrqtes

Öffentliche Sitzung vom 26. Moi 2020

TAGESORDNUNG: Stüdtische Stroßenved<ehrsordnung Aufhebung der
Ergönzungsverordnung vom 06.09.1982 betreffend dos
Pork- und Holteverbot in der Bergstroße von Hous Nr. 138
bis 142

DER STADTRAT,

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gese?es über den Stroßenverkehr vom 16, Möz 1 968 ;

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege (SWO) vom 1, Dezember
1 975;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

ln Enruögung, doss die Stroßenmorkierung im Bereich der oberen Bergstroße mittels
gestrichelter Mittellinie bereits ein Pork- und Holteverbot on dieser Stelle verlongt und
die entsprechende Beschilderung demzufolge überflüssig und für den
Verkehrsteil nehmer verwirrend ist;

ln Enruögung, doss dos Entfernen der E3-Beschilderung von der Polizei Eupen
vorgeschlogen wird;

ln Erwögung, doss es sich doher empfiehlt die Ergönzungsverordnung vom
06.09,1982 betreffend dos Holte- und Stotionierungsverbot in der Bergstroße von
Hous Nr. 138 bis 142 oufzuheben;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss,

beschließt
einstimmig,

die Ergönzungsverordnung vom 06.09,1982 betreffend dos Holte- und
Stotionierungsverbot in der Bergstroße von Hous Nr, 138 bis 142 oufzuheben;
die vorhondene Beschilderung zu entfernen;
die stödtische Stroßenverkehrsordn un g entsprechend onzupossen.

Artikel 1:

Die Ergönzungsverordnung vom 06,09,1982 betreffend dos Holte- und
Stotionierungsverbot in der Bergstroße von Hous Nr. 138 bis 142 wird oufgehoben.

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird durch dos Entfernen der ungültigen Beschilderung
konkretisiert

Artikel 3:



Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Öffentlichen Dienstes
der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Ge me indedekretes ve röffe ntl icht
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